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	Anmeldeformular                      Schuljahr 2011/12

	Vor- und Nachname des Schülers:


	Geb. Datum: 



	Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten:


	Telefon: 



	Anschrift/Hauptwohnsitz (PLZ, Ort, Strasse): 


	Mobil:

	Musiklehrer:                                                                                           


Musikalische Grundausbildung:
 FORMCHECKBOX 
 Blockflöte    
 FORMCHECKBOX 
 Melodika
Blas- und Schlaginstrumente:
 FORMCHECKBOX 
 Querflöte
 FORMCHECKBOX 
 Klarinette
 FORMCHECKBOX 
 Saxophon
 FORMCHECKBOX 
 Trompete






 FORMCHECKBOX 
 Posaune
 FORMCHECKBOX 
 Tenorhorn
 FORMCHECKBOX 
 Horn
 FORMCHECKBOX 
 Tuba






 FORMCHECKBOX 
 Schlagzeug


Volksmusik:



 FORMCHECKBOX 
 Steirische Harmonika
 FORMCHECKBOX 
 Hackbrett
Saiteninstrumente:


 FORMCHECKBOX 
 Violine
 FORMCHECKBOX 
 Viola             FORMCHECKBOX 
 Violoncello
 FORMCHECKBOX 
 Kontrabass





             FORMCHECKBOX 
 Gitarre 
 FORMCHECKBOX 
 E-Gitarre
 FORMCHECKBOX 
 E-Bass           FORMCHECKBOX 
 Mandoline

Tasteninstrumente:


 FORMCHECKBOX 
 Klavier
 FORMCHECKBOX 
 Keyboard
 FORMCHECKBOX 
 Akkordeon


	Unterrichtsform
	Semester-

beitrag
	Einschreibegebühr
(einmal pro Schuljahr)
	Subvention der Gemeinde Lieboch

	 FORMCHECKBOX 
 Einzelunterricht: 50 Minuten, 1 Schüler
	€ 450,00
	€ 10,00
	€ 225,00
gem. Förderungsbed. *)

	 FORMCHECKBOX 
 Gruppenunterricht 2: 50 Minuten, 2 Schüler
      
	€ 350,00
	€ 10,00
	€ 175,00
gem. Förderungsbed. *)

	 FORMCHECKBOX 
 Gruppenunterricht 4: 50 Minuten, 3 - 5 Schüler

	€ 240,00
	€ 10,00
	€ 120,00
gem. Förderungsbed. *)


Allgemeine Richtlinien für den Musikunterricht:

1. Die Unterrichtszeiten sind der Pflichtschule angepasst. Schulautonome Tage betreffen die Musikschule nicht.
2. Entschuldigte Stunden müssen dem Musiklehrer 24 Stunden vor Unterrichtsbeginn mitgeteilt werden.
3. Fehlstunden der Schüler werden nicht nachgeholt und nicht rückvergütet.
4. Die Kosten für Notenschulen und Schreibmaterialien müssen von den Schülern getragen werden.
5. Die Kinder müssen pünktlich dem Musiklehrer übergeben und genauso pünktlich wieder übernommen werden.
6. Die Musiklehrer übernehmen keine Haftung außerhalb der Unterrichtszeiten.
Im Gesamtbetrag sind alle zusätzlichen Unterrichtsformen wie „Musikkunde und Ensemblespiel“ enthalten.

Der Schulbeitrag wird halbjährlich vom MV Lieboch vorgeschrieben und ist zu Beginn des Semesters zu entrichten. 

Die Verrechnung erfolgt direkt über den MV Lieboch mit Einzugsermächtigung.

Für Blasmusikschüler wird die Einschreibegebühr vom Musikverein getragen.
Bei Inanspruchnahme dieser Förderung entsteht die Verpflichtung dem Musikverein gemäß Ausbildungsplan beizutreten

und diese bei Vereinsaustritt innerhalb von drei Jahren nach Orchesteraufnahme an den Musikverein zurückzuzahlen.

Musikvereinförderung:  FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein

*) Förderungsbedingungen der Marktgemeinde Lieboch:    

- Förderungsbeitrag: 50% des Musikschulbeitrages (exklusive Einschreibgebühr und etwaiger Instrumentalleihgebühren)

- Förderung nur für ein Unterrichtsfach

- zur Förderung berechtigt: SchülerInnen ab 4 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 

- Besuch der Musikschule für die gesamte Dauer eines Schulsemesters (1. Sem.: September bis Ende Jänner, 2. Sem.: Feb. bis Ende Juni)

- Abmeldungen sind nur zu Semesterende möglich

- Hauptwohnsitz des Schülers und der Eltern/Erziehungsberechtigten in der Marktgemeinde Lieboch                                              
  Ansonsten gelten die Förderungsbedingungen der jeweiligen Wohnsitzgemeinde. 

Ich habe die Schulordnung und die Förderrichtlinien der zuständigen Gemeinde zur Kenntnis genommen.

  _____________________________                                                                                                                                                            Datum/Unterschrift des Erziehungsberechtigten







